
Stopp der Privatisierung des Staates!

Die öffentlich-rechtliche 
Schweiz mit Bund, Kanto-

nen und Gemeinden  
existiert nicht mehr. 

Sie wird uns nur noch vor-
getäuscht.

Die Schweizerische Eid-
genossenschaft und alle 
staatlichen Organe und 

Ämter (Gemeindeverwal-
tungen, Schulen, Polizei, 
Gerichte, Departemente, 
etc. bis hinauf zu den eid-
genössischen Instanzen) 

sind nicht mehr 
hoheitlich  

handlungsfähig ...
  

... weil sie in den letzten 
zwei Jahrzehnten verdeckt 

und illegal zu «Firmen»  
umfunktioniert wurden.

Die 
«Schweizeri-

sche Eidgenossen-
schaft» hat ihren Sitz in 

Belgien!
Sie wurde 2014 «incorpo-
rated», d.h. als Kapitalge-
sellschaft («Government 

Industry») einge-
tragen.

Was mit unserem Land und unseren Rechten verdeckt geschah:

Umwandlung der 
Behörden, Ämter und 
öffentlich-rechtlichen 
Institutionen zu  
Privatfirmen

Seit der Umwandlung der Bundesbetriebe SBB und PTT in 
Aktiengesellschaften und der Aufhebung des Beamten-
status (Ende 2001) hat kaum jemand bemerkt, dass Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinden sowie deren Verwaltungen 
von öffentlich-rechtlichen Institutionen in Firmen mit einem 
Handelsregister-Eintrag und in Aktiengesellschaften «über-
führt» wurden1. 

Dieser Prozess ist nicht nur schweizweit, sondern global im 
Gange – angeführt von verdeckten Dirigenten.

Fehlende Veröffentli-
chung in den kantona-
len Handelsregistern, 
verdeckte Privatisie-
rung, zu 80-90% 
bereits vollzogen

Der Privatisierungsprozess erfolgt im Geheimen. Die Ein-
träge wurden von keinem schweizerischen Handelsregister 
veröffentlicht, sind aber auf privaten Wirtschaftsdatenban-
ken zu finden.

Recherchen2,3 zeigen, dass dieser Prozess schon beinahe 
abgeschlossen ist. Unter anderem beschrieb die Rechtsan-
waltskanzlei Frei Steger Grosser Senti schon 2004 die laufen-
de, verdeckte Privatisierung. 

Verdeckter Handels-
registereintrag 2006

Die Eidgenössische Bundesverwaltung wurde am 12. Juli 
2006 ins Handelsregister aufgenommen, bzw. «incorpora-
ted» = in eine Firma umgewandelt. Sie wird als Muttergesell-
schaft aufgeführt als D-U-N-S® Nr. 48-564-2987.

Der öffentlich-rechtliche Status der Schweiz und ihrer staat-
lichen Institutionen wurde mit dem Überführen ins Privat-
recht ausgehebelt. Man hat das öffentliche Recht mit illega-
len Methoden wirkungslos gemacht.

1 www. brunner-architekt.ch ¦Ideologie ¦Staat ¦Firma
2 www.brunner-architekt.ch ¦Politik ¦Div. Korrespondenzen ab 2020  ¦Liste von Behörden und Ämtern
3 www.brunner-architekt.ch ¦Drei Welten ¦Deutsch ¦Ideologien ¦Vortragsskript über Privatisierung
4 www//politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_ mit_hr_nummern.pdf

Haben Sie sich auch schon gefragt...

l warum für staatliche Aufträge oft extrem hohe Rechnungen unge-
hindert zulasten der Steuerzahler gestellt werden können?

l warum bei der Privatisierung von öffentlichen Institutionen wie Spi-
tälern, Heimen, etc. nur auffällig tiefe Erträge in die öffentlichen Kas-
sen zurückfliessen?

l warum Gemeinde-, Kantons-, National- und Ständeräte ebenso wie 
Regierungs- und Bundesräte gar nicht wie «Volksvertreter» entschei-
den?

l warum Gerichte immer wieder Urteile fällen nach dem Motto: 
 «Die Kleinen hängt man auf – die Grossen lässt man laufen» ?

l warum die parlamentarische Oberaufsicht in den 1950er-Jahren auf-
gehoben wurde?

l warum die Regierungen gigantische Staatsdefizite verursachen und 
zu deren Deckung Steuern und Abgaben immer mehr erhöhen?

l warum das öffentliche Gut seit Jahren regelrecht ausverkauft wird? 

l warum Vergehen gegen den Amtseid nicht geahndet werden?

Die Antwort lautet:

l Wir erleben institutionelle Behördenkriminalität ...  

l Wie Sie selbst überprüfen können, wurde die Schweiz klammheim-
lich und illegal zur Selbstbedienungs-Institution von Scheinbehör-
den, die ohne jede öffentlich-rechtliche Legitimation «hoheitlich 
handeln». 

l Die Staatsgewalt beruht auf Geheimniskrämerei, grundlegender 
 Irreführung mit Hilfe der eingebundenen Medien, Bluff und perma-

nenter Angstmacherei. 

l Deshalb werden an die Hauptverantwortlichen nebenstehende For-
derungen gestellt: 

Herausgeber:
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Postfach 236, 8808 Pfäffikon / www.hot-sips.com / info@hot-sips.com

Forderungen:

1. Alle Regierungen in 
Bund und Kantonen sollen 
eingestehen, dass sie die 

einst öffentlich-rechtli-
chen Institutionen heim-

lich und illegal zu privaten 
Kapitalgesellschaften 
umgewandelt haben.

2. Es ist ein Nachweis zu 
erbringen, dass diese  

illegalen Firmen wieder  
in öffentlich-rechtliche  

Institutionen  
überführt werden.

D.h. die bisherigen Regis-
tereinträge sind zu entfer-
nen, und dies ist im Han- 

delsamtsblatt (Sonderaus-
gabe) zu publizieren.

3. Es ist 
zu veröffentlichen, 

WER diese Firmen ge-
gründet hat, WER «han-
delsberechtigt» war und 

WER die bisherigen Eigen-
tümer waren –  

für jede einzelne 
Firma.

Die Firma 
«Schweiz» 

zieht 
uns am 

Nasenring

Unsere 
Empfehlung: 

Diese Info aufbewah-
ren – und bei der näch-

sten «hoheitlichen»  
Anordnung oder  

Busse geltend  
machen

Sprengen wir die Ketten, die uns gefesselt halten –  
und stellen wir einen ordentlichen  
Rechtsstaat wieder her!

Die Verfassung garantiert unsere Freiheit!



Die gesamte Schweiz 
ist holdingmässig neu 
strukturiert

Die Kantone und Gemeinden wurden an unterschiedlichen Daten «incorporated» = zu Firmen 
umgeformt. Die Eintragungsdaten sind nur teilweise ersichtlich. 

Untergeordnete Ämter werden als Tochtergesellschaften, bzw. als «Zweigniederlassungen» bezeich-
net.  Kantone und die Bundesverwaltung sind Tochtergesellschaften der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und Muttergesellschaft für ihre eigenen untergeordneten Organisationen.

An den gezeigten Beispielen ist feststellbar, dass die Übertragungen von öffentlich-rechtlichen Ins-
titutionen in Firmen (Sparte «Government Industry» = Privatindustrie) tatsächlich erfolgten und glo-
bal als «wirksam» vorgegeben werden.

Auf welcher Rechts-
grundlage erfolgte  
die Umwandlung?

Die Umwandlung erfolgte ohne rechtliche Legitimation. Sie war und ist also illegal.

Für die Eintragung einer Firma ins Handelsregister müssen die Entscheide der ihnen vorgesetzten 
Organe schriftlich vorgelegt werden. Bei einer öffentlich-rechtlichen Organisation wären Entschei-
de von Parlament und Volk erforderlich gewesen. Es gibt aber weder das Eine noch das Andere.  
Damit sind diese Gründungen illegal. Diesen Firmen fehlt die hoheitliche Legitimation.

Um als Handelsfirma rechtsgültig tätig sein zu können, muss diese zudem im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt (SHAB) publiziert werden. Eine solche Publikation ist nicht erfolgt. 

Somit sind die Firmen nicht handlungsfähig. Zudem müssten die Ein- und Austritte der Handels-
bevollmächtigten der Firma im Handelsamtsblatt veröffentlicht werden. Auch dies fand nie statt.

Folgen der illegalen 
Umwandlung ins  
Privatrecht

Die Umwandlung wird als «rechtswirksam» nur vorgetäuscht. Es wird ohne Legitimation «nach 
Handelsrecht» agiert – und nicht mehr nach den öffentlich-rechtlichen Vorgaben der Verfassung.

Deren Wirksamkeit wird nur zum Schein vorgegeben. Faktisch wurde der Rechtsstaat und die 
Souveränität des Schweizer Volks mit der illegalen Umwandlung ins Privatrecht aufgehoben.

Es gilt nach Schweizer Strafgesetzbuch Art. 275: 
Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung / Angriffe auf die verfassungsmässige Ord-
nung: Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist, die verfassungsmässige Ord-
nung der Eidgenossenschaft oder der Kantone rechtswidrig zu stören oder zu ändern, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Alle Handlungen der ehemaligen Behörden und Ämter (heute: Firmen / Kapitalgesell-
schaften der Sparte «Government Industry») sind null und nichtig. Sie sind weder handels-
rechtlich noch hoheitlich befugt, tätig zu sein.

Nicht nur die «Handlungsbevollmächtigten», sondern auch alle Angestellten der Firmen 
(z.B. Polizisten, Schulleiter, Grundbuchführer, etc.) handeln illegal und auf eigenes Risiko.

Sie haften für alles, was sie tun und lassen – Privat.

Beispiele, Abfrage vom 17. Juni 2021           Quelle: Dun & Bradstreet / Search Companies, Content, Industries, www.dnb.com  
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